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Hinweise zur Benutzung dieses Lehrbuchs

Verwendung der Icons

   
  Aus der Rechtsprechung

  
  Aus dem Gesetz



Abkürzungsverzeichnis
Alt. Alternative

Anm. d.  
Autorin Erläuterungen der Autorin zum Inhalt der Entscheidung

AufenthG Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und 
die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Auf
enthaltsgesetz)

Art. Artikel

BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz

BEEG Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BKGG Bundeskindergeldgesetz

BSG Bundessozialgericht

BT-Drs. Bundestagsdrucksache

BVG Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges 
(Bundesversorgungsgesetz)

BVerfG Bundesverfassungsgericht

BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts

BVerfGG Gesetz über das Bundesverfassungsgericht

BverwG Bundesverwaltungsgericht

BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts

bzw. beziehungsweise

d. h. das heißt

d. Verf. der Verfasser

f. folgende

ff. fortfolgende

GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

ggf. gegebenenfalls

Herv. i. Orig. Hervorhebung im Original

h. M. herrschende Meinung

LPartG Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft

i. d. R. in der Regel

i. S.  im Sinne 

i. S. d. im Sinne des

i. V. m. in Verbindung mit
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SGB VIII Sozialgesetzbuch, Achtes Buch, Kinder und Jugend
hilfe
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StGB Strafgesetzbuch

u. a. unter anderem
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Vorwort

Die Befassung mit rechtlichen Fragestellungen wird auch für die im Be
reich der Sozialen Arbeit Tätigen immer bedeutsamer und komplexer. 
Dabei genügt es einerseits nicht, nur Gesetzestexte zu kennen, anderer
seits ist es aber auch nicht erforderlich, jedes juristische Detail zu erler
nen und zu beherrschen. Wichtig – und für eine sachgerechte Anwen
dung in der Praxis notwendig – ist es vielmehr, Systematik und Zweck 
der Regelungen zu verstehen und auch die wichtigsten Entscheidungen 
und Leitlinien aus der Rechtsprechung zu kennen. Gerade Letzteres er
leichtert den Zugang zu den ansonsten abstrakten Bestimmungen, da ihr 
Inhalt und ihre Bedeutung durch die Anwendung auf konkrete Lebens
sachverhalte nachvollziehbar werden. Das Buch soll die Studierenden 
mit den für die Praxis wichtigen Grundzügen des Verfassungs und Ver
waltungsrechts als Grundlagen der Sozialen Arbeit vertraut machen. 
Dazu gehört auch, den Studierenden die Bedeutung des Rechts als 
Grundlage allen Verwaltungshandelns noch einmal bewusst zu machen.

Neuere Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung wer
den berücksichtigt und führen so die Bedeutung des Rechts im Wandel 
der Zeit bei der Gestaltung des Zusammenlebens vor Augen.

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, die einschlägi
gen Vorschriften zu erkennen und systematisch richtig auf Sachver
halte anzuwenden. Dazu werden ihnen die Struktur der Gesetze, deren 
Inhalt sowie Sinn und Zweck erläutert. Sie sollen lernen, sich im Ge
setz zu orientieren und Gesetzestexte zu verstehen. 

Die zahlreichen Beispiele und Zitate aus der Rechtsprechung sollen 
die Studierenden aber auch ermutigen, sich selbst Gedanken über den 
Regelungsinhalt und die praktische Anwendung zu machen und Ziel
setzungen und professionelle Handlungsstrategien zu diskutieren. Sie 
sollen die gesetzlichen Vorgaben umsetzen, ohne eine eigene Meinung 
und damit Verantwortung zu scheuen. Interessante, möglichst aktuelle 
Fälle aus der Praxis erleichtern die Erarbeitung der Systematik, das 
Verständnis und auch die Erinnerung an das Erlernte.

Abschließend möchte ich meiner Tochter und meinem Mann danken. 
Sie haben mich geduldig, interessiert und auch kritisch bei der Erstel
lung des Buches begleitet.

Frankfurt am Main, Oktober 2015   
Sabahat Gürbüz



1 Soziale Arbeit und Recht

Soziale Arbeit ist seit Ende des 20. bzw. Beginn des 21. Jahrhunderts 
zu einer Profession geworden, die wissenschaftsfundiert versucht, 
praktische soziale Probleme in der Gesellschaft zu lösen, zu lindern 
oder zu verhindern, woran sich auch schon die Ausbildung von Sozial
arbeiterInnen und SozialpädagogInnen etc. orientiert. Der wachsenden 
Bedeutung der Sozialen Arbeit entspricht eine zunehmende Verrechtli
chung, was bedeutet, dass Soziale Arbeit und Recht zusammengehö
ren. Wer Soziale Arbeit leistet, muss die für sie geltenden Regeln – das 
Recht – kennen. Das Recht ist folglich wesentlicher Teil der fachwis
senschaftlichen Ausbildung.

Während die Bezeichnung Soziale Arbeit seit den 1990er Jahren zu
nächst überwiegend als Ober und Sammelbegriff für die Fachrichtun
gen Sozialpädagogik und Sozialarbeit diente, wurde im Jahr 2000 
durch den Internationalen Sozialarbeiterverband, die International 
 Federation of Social Workers (IFSW), folgende Definition gegeben:

„Die Profession Sozialer Arbeit setzt sich ein für sozialen Wandel, die Lö-
sung von Problemen in menschlichen Beziehungen sowie die Befähigung 
und Befreiung von Menschen mit dem Ziel, das Wohlergehen zu fördern . 
Gestützt auf Theorien menschlichen Verhaltens und sozialer Systeme in-
terveniert Soziale Arbeit an den Stellen, wo Menschen mit ihrer Umwelt 
in Wechselwirkung stehen . Grundlage Sozialer Arbeit sind die Prinzipi-
en der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit .“ (International 
Federation of Social Workers and International Association of Schools of 
Social Work 2004)

Die Definition betont die Prinzipien der Menschenrechte und der sozi
alen Gerechtigkeit. Sie bezieht somit die Kategorie des Rechts mit ein. 

Die Soziale Arbeit leistet Hilfestellungen in der Gesellschaft. Das 
Recht legt die Grundprinzipien des Zusammenlebens in einer Gemein
schaft fest. Es regelt das Zusammenleben in allen Bereichen und ver
sucht einen Ausgleich der Interessen und Ansprüche. Das betrifft aber 
nicht nur das Verhältnis der BürgerInnen untereinander, sondern – und 
das ist von besonderer Bedeutung – auch deren Verhältnis zum Staat. 
Staat und Gesellschaft stehen sich nicht gegenüber, sondern gestalten 
idealerweise miteinander die Lebenswirklichkeit der Gemeinschaft. 

Definition der 
Sozialen Arbeit

Rolle des Rechts
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BürgerInnen sind nicht untergeordnet, sie haben vielmehr neben Mit
wirkungsrechten (z. B. Wahlen) auch Abwehrrechte gegen den Staat. 
Sie können vom Staat auch Hilfe erwarten und sogar beanspruchen. 
Die Hilfe wird von der Solidargemeinschaft der BürgerInnen getragen. 
Es entsteht ein soziales System, dessen Umsetzung wiederum dem 
Staat obliegt. 

Die Regeln hierfür stellt der Gesetzgeber auf. Sie haben – anders als 
Moral und Sitte – einen allgemeinen Geltungsanspruch. Das System 
von Regeln ist das Recht und seine Anwendung erfolgt durch die Ver
waltung. Die Entscheidungen des Gesetzgebers und der Verwaltung 
sind durch Gerichte überprüfbar. 

SozialarbeiterInnen werden in der Beratung und/oder Verwaltung 
tätig und wenden die Rechtsregeln somit an. 

Das Recht ist also die Grundlage der Gemeinschaft. Die wesent
lichen Grundentscheidungen sind in der Verfassung verankert. Die 
Anwendung der Normen durch den Staat regelt das Verwaltungs-
recht. Die Erfüllung der Herausforderung, Mitgliedern unserer Ge
sellschaft zu helfen und sie zu beraten, erfordert zwingend, die Grund
prinzipien der Gemeinschaft und der Gesellschaft, also das System von 
Regeln, zu kennen und es richtig anzuwenden. Damit rückt Recht stär
ker in den Fokus der Ausbildung. Seine Kenntnis in der Praxis gehört 
zu den grundlegenden Beratungskompetenzen aller SozialarbeiterInnen.

SozialarbeiterInnen handeln rechtmäßig. Sie wenden das in den Ge
setzen geregelte Recht an, um die Soziale Arbeit zu leisten. Das Recht 
bestimmt den Handlungsrahmen. Es gewährt Freiraum für Entschei
dungen, setzt aber auch Grenzen oder schreibt ein bestimmtes Verhal
ten vor und begründet Ansprüche der Betroffenen gegen den Staat.



2 Gesellschaftliche Grundprinzipien nach 
dem deutschen Rechtssystem (Staats-
prinzipien)

Die Grundlagen des Zusammenlebens sind in der Verfassung eines 
Staates geregelt. Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland 
heißt Grundgesetz (GG).

Das Grundgesetz verankert Grundrechte der Bürger (z. B. Meinungs
freiheit), legt Staatsprinzipien fest (z. B. Demokratie), beschreibt die 
Staatsgewalten und ihr Verhältnis zueinander (Gesetzgebung, Verwal
tung, Rechtsprechung), regelt Bestellung, Aufgabe und Funktions
weise wichtiger Staatsorgane, einschließlich der Teilhabe der Bürger 
(z. B. Bundestag, Bundesregierung, Bundespräsident) und beschreibt 
das Verhältnis zwischen dem Bund und den Ländern. Die Ausge
staltung und Konkretisierung des Verfassungsrechts erfolgen u. a. 
durch Gesetze, Verordnungen und weitere abstraktgenerelle Regelun
gen. Diese und ihre Anwendung müssen daher mit der Verfassung ver
einbar sein. Die wesentlichen Strukturmerkmale der Bundesrepublik 
Deutschland und die grundlegenden politischen Wertentscheidungen 
des Zusammenlebens in Deutschland finden ihren Ausdruck in be
stimmten Staatsprinzipien (Katz 2010). 

Die wesentlichen Staatsprinzipien sind in Art. 20 Abs. 1 Grundgesetz 
(GG) verankert:

Die Struktur der Länder muss dieser Vorgabe entsprechen (Art. 28 
GG). Daraus ergeben sich die nachfolgend beschriebenen Einzelmerk
male oder eben Staatsprinzipien.

Grundgesetz

Staatsprinzipien

Art. 20 Abs. 1 GG

„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozi-
aler Bundesstaat .“


